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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1976

Norm

ABGB §142 Cb

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Ob es dem Wohl des Kindes besser entspricht, in der P7ege und Erziehung der Eltern oder der Großeltern

aufzuwachsen, ist von Fall zu Fall nach den gegebenen Umständen nach richterlichem Ermessen zu beurteilen. Eine

diesbezügliche gesetzliche Anordnung, die unabhängig vom Wohl des Kindes den Eltern das Vorrecht vor den

Großeltern einräumt, gibt es nicht, sie kann daher auch nicht offenbar verletzt sein.
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